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Diese Abteilung umfasst die Wahlpflichtfächer des Studiums der Psychotherapiewissenschaften, die ein vertieftes Wissen in verschiedenen psychotherapeutischen Schulen vermitteln. Die Lehrpläne sind so gestaltet, dass im letzten Jahr des Bakkalaureat-Studiums (5. und 6. Semester) mit einer Spezialisierung in einer dieser Schulrichtungen begonnen werden soll. Im Magister-Studium wird diese Spezialisierung weitergeführt. Inhalt ist sowohl Theorie, Methode und auch klinische Anwendung der jeweiligen gewählten Schule.  Derzeit werden folgende Spezialisierungen angeboten: 1) Psychoanalyse, 
2) Verhaltenstherapie, 3) Individualpsychologie,  4) Systemische Familientherapie, 
5) Gestalttherapie, 6) Personzentrierte Psychotherapie , 7) Existenzanalyse, in Zusammenhang mit einer methodenkritischen und wissenschaftstheoretischen Reflexion der jeweiligen Schulrichtung und einer Rezeption ihrer schulspezifischen Forschungsergebnisse, Berufsanforderungen und Entwicklungsperspektiven.   
Im Allgemeinen unterteilt sich dieses schulenspezifische Studium in drei Hauptgebiete: a) allgemeine und spezifische Theorie (d.h. Menschenbild, Entwicklungsgeschichte, sozialwissenschaftliche Relevanz etc. einerseits, und spezielle Krankheitslehre, Entwicklungspsychologie, Psychosomatologie usw. andererseits), b) Methodik und klinische Aspekte (d.h. Zielvorstellungen, Prozessverläufe, allgemeine und spezielle schulenspezifische Technik, Indikationsstellung, Kasuistiken, Reflexionen etc.), und c) Persönlichkeitsentwicklung   in der jeweiligen Schulrichtung, die teils intern, teils extern je nach Schulrichtung zu absolvieren sind.
Das Studium an der SFU sieht neben den Wahlpflichtfächern schulenübergreifende Lehrveranstaltungen vor. Damit soll den Studierenden  immer wieder ermöglicht werden, Theorie und Methodik der von ihm gewählten Schulrichtung mit anderen zu vergleichen, und Gegenüberstellungen, sowohl allgemein wie in gewissen Fachgebieten, zu erleben und kritisch zu reflektieren. Hier soll kein vereinfachter Eklektizismus entstehen, sondern im Gegenteil gerade dem vorgebeugt werden, indem die Überschneidungen, Differenzierungen und Abgrenzungen der psychotherapeutischen Schulen klarer herauszuarbeiten sind.  Das akademische Studium der jeweiligen Schulrichtung soll somit auch genügend Ansätze einer vergleichenden Psychotherapiewissenschaft beinhalten,  und die Grundlagen für ein interdisziplinäres Arbeiten in Theorie und Praxis zu ermöglichen.
§ 12/5 des Österreichischen Psychotherapiegesetzes sieht unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit die Möglichkeit von Anrechnungen  aus einem Studium auf die Ausbildung zum/r PsychotherapeutIn nach Anhörung des Psychotherapiebeirates im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen vor.
Dies  findet auch auf ein etwaiges Studium der psychotherapeutischen Wissenschaft an einer Privatuniversität Anwendung.   Es besteht die Möglichkeit, mit Abschluss des Magister-Studiums, die jeweilige methodenspezifische Eintragung in die österreichische Psychotherapeutenliste zu beantragen. Wir machen allerdings darauf aufmerksam, dass nach österreichischem Gesetz die Vollendung des 28. Lebensjahres hierfür Bedingung ist.

